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Allgemeine Chronik

Infrastruktur und Lebensraum

Raumplanung und Wohnungswesen

Bodenrecht

Bereits im Mai und somit vor Verabschiedung der Übergangsverordnung zur
Zweitwohnungsinitiative wurde bekannt, dass die Hälfte der Kantone ihren Gemeinden
erlaubt, Baugesuche für Zweitwohnungen bis Ende 2012 weiterhin zu bewilligen.
Daraufhin wurden einige Gemeinden mit neu eingereichten Baugesuchen überhäuft.
Der Immobilienmonitor der CS zeigte in den letzten 12 Monaten bis Oktober des
Berichtsjahres eine Zunahme im Wohnungsbau von 23 Prozent im Vergleich zum
Vorjahr. Dies sei jedoch nicht einzig auf die Zweitwohnungsinitiative zurückzuführen,
sondern unter anderem auch als Folge der günstigen Zinslage zu verstehen.
Nichtsdestotrotz zeigte sich insbesondere in Tourismusregionen wie Gstaad, Goms, der
Surselva und im Unterengadin eine starke Zunahme an Baugesuchen. Bundesrätin
Leuthard (cvp) hatte bis zur Klärung der Übergangsregelungen die Sistierung der
eingereichten Gesuche empfohlen. Die Kantone wiederum argumentierten,
Gesuchsteller hätten ein Anrecht darauf, dass ihre Gesuche innert Behandlungsfrist
geprüft werden. Im Folgenden erhob Helvetia Nostra flächendeckend Einsprache
gegen eine Anzahl von ca. 2000 seit Abstimmungstermin bewilligten Baugesuche. Da
eine Baubewilligung erst rechtskräftig wird, wenn ein letztinstanzliches Urteil gefällt
oder die Beschwerdefrist ungenutzt verstrichen ist, erhoffte sich die
Umweltorganisation von Franz Weber die Verhinderung des Baubooms. Der Walliser
Staatsrat und das Kantonsgericht sprachen Helvetia Nostra in diesem Falle das
Verbandsbeschwerderecht jedoch ab, da es sich bei der Zweitwohnungsinitiative nicht
um ein nationales Natur- und Heimatschutzanliegen handle. Daraufhin wandte sich die
Umweltschutzorganisation an das Bundesgericht, welches bis zum Ende des
Berichtsjahres noch keinen Entscheid gefällt hatte. Die Bauvorhaben sind bis zum
eidgenössischen Gerichtsentscheid aufgeschoben. 1

VERWALTUNGSAKT
DATUM: 29.12.2012
MARLÈNE GERBER

Im Mai fällte das Bundesgericht (BGer) ein Urteil über den Bau von Zweitwohnungen
nach Annahme der Volksinitiative «Schluss mit uferlosem Bau von Zweitwohnungen!».
Helvetia Nostra, Urheberin der Initiative, hatte im Vorjahr gegen eine Vielzahl nach dem
Abstimmungstermin erteilter Baugesuche Beschwerde erhoben. In seinem Entscheid
hielt das Bundesgericht fest, dass das Verbot für den Bau von Zweitwohnungen in
«überlastung» Gemeinden direkt ab dem Datum der Volksabstimmung gelte. Auch vor
der Abstimmung eingereichten Baugesuchen untersagte das Gericht die Erteilung einer
Baubewilligung, sofern diese erst nach Annahme der Volksinitiative erfolgt war. Weiter
sprach der Gesetzgeber in einem Leitentscheid Helvetia Nostra das
Verbandsbeschwerderecht zu. Letzteres war der Organisation im Vorjahr auf kantonaler
Ebene verwehrt worden. 2

GERICHTSVERFAHREN
DATUM: 22.05.2013
MARLÈNE GERBER

1) NZZ, 29.12.12.
2) BGE, 2013, 139 II 243; BGE, 2013, 139 II 263; BGE, 2013, 139 II 271; Presse vom 23.5.13.
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